
Gemeinsame Veröffentlichungen
Förderrechtliche Maßnahmen

bei Verstößen gegen die Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (VOB/A) und 

die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A)

Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen
und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-

schaft und Weinbau

vom 16. Juni 2003 (FM O 1080 - 4524)

Zur Sicherstellung eins rechts- und wirtschaftspolitisch
geordneten Wettbewerbs, der auch auf einen effi-
zienten und wirtschaftlichen Einsatz öffentlicher Mittel
abzielt, wird zur Beachtung der Vergabebestimmun-
gen bei Zuwendungen des Landes für Baumaßnah-
men und Beschaffungen Folgendes bestimmt:

1 Die Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der
Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) - Teile I
und II Nr. 8.2.5 i. V. m. Nr. 8.3 sowie Nr. 3 und
9.3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen zu
§ 44 VV-LHO - sieht allgemein vor, dass bei
der Bewilligung von Zuwendungen des Lan-
des den Zuwendungsempfängern bei der Ver-
gabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks die Beachtung der einschlägi-
gen vergaberechtlichen Bestimmungen zur
Auflage gemacht wird. Bei Verstößen hat die
Bewilligungsbehörde zu prüfen, ob der Zu-
wendungsbescheid ganz oder teilweise aufzu-
heben und die Zuwendung insoweit zurück-
zufordern ist.

2 Liegt ein schwerer Verstoß gegen die VOB/A
oder VOL/A vor (vgl. Nummer 2.2), ist zusätz-
lich Folgendes zu beachten:

2.1 Soweit nicht besondere Umstände eine ande-
re Beurteilung rechtfertigen, ist nach vorheri-
ger Anhörung des Zuwendungsempfängers o-
der der Zu wendungsempfängerin (§ 28
VwVfG) die Aufhebung des Zuwendungsbe-
scheides und die Neufestsetzung (Kürzung)
der Zuwendung zu prüfen.

Es ist davon auszugehen, dass regelmäßig im
Rahmen der vorzunehmenden Interessenab-
wägung das öffentliche Interesse an einer
Rückforderung überwiegt.

2.1.1 Grundsätzlich sind im Interesse des einheitli-
chen Verwaltungsvollzuges und zur gebote-
nen Gleichbehandlung der Zuwendungsemp-
fänger in den Fällen, in denen ein schwerer
Verstoß gegen Vergabevorschriften festge-
stellt wurde, die Kosten für die jeweilige Auf-
tragseinheit (z. B. Teillos oder Fachlos) nicht
als zuwendungsfähige Kosten anzuerkennen.

2.1.2 Führt die Anwendung dieses Grundsatzes,
etwa weil VOB-/VOL-widrig nicht in Teillosen
bzw. nur in großen Teillosen vergeben wurde,

zu einem völligen oder einem sehr weitgehen-
den Förderausschluss für die Gesamtmaß-
nahme oder ggf. zu einer erheblichen Härte
für die Zuwendungsempfänger, ist der Kür-
zungsbetrag auf 15 v. H. bis 25 v. H. der Ge-
samtzuwendung zu beschränken. Beim Vor-
liegen besonderer Gründe kann dieser Pro-
zentsatz sowohl über- als auch unterschritten
werden.

2.2 Als schwere Verstöße gegen die VOB/A oder
VOL/A kommen insbesondere folgende Tat-
bestände in Betracht:

2.2.1 Abweichung vom Vorrang der öffentlichen
Ausschreibung bzw. des offenen Verfahrens
ohne Vorliegen und Begründung der vergabe-
rechtlich zulässigen Ausnahmetatbestände;

2.2.2 Ausscheiden des wirtschaftlichsten Angebo-
tes:

2.2.2.1 aus vergabefremden Erwägungen, z. B. Bevor-
zugung des Angebotes eines ortsansässigen
oder in der Region ansässigen Bieters gegen-
über dem wirtschaftlichsten Angebot,

2.2.2.2 durch nachträgliche Verhandlungen über Ver-
änderungen der Angebotsinhalte oder Preise,

2.2.2.3 durch Zulassung eines Angebotes, das nach §
25 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A oder § 25 Nr. 1 Abs. 1
VOL/A auszuschließen wäre,

2.2.2.4 durch fehlende oder mangelhafte Wertung von
zugelassenen Nebenangeboten bzw. Ände-
rungsvorschlägen;

2.2.3 Ausscheiden oder teilweises Ausscheiden des
wirtschaftlichsten Angebotes durch nachträgli-
che Losaufteilung;

2.2.4 Fehlerhafte Anwendung der Vergabegrund-
sätze, z. B. durch offensichtlich unvollständige
Leistungsbeschreibungen und/oder durch un-
zutreffende Mengenansätze, die eine Kosten-
erhöhung von ehr als 10 v. H. gegenüber der
Kostenberechnung verursachen;

2.2.5 Beschränkung des Wettbewerbs entgegen § 8
Nr. 1 VOB/A oder § 7 Nr. 1 VOL/A;

2.2.6 Vergabe von Bauleistungen an einen Gene-
ralunternehmer, wenn wirtschaftliche oder
technische Ausnahmetatbestände nicht vorlie-
gen;

2.2.7 Vergabe von Bauleistungen an einen Gene-
ralübernehmer.

Auf den Inhalt dieses Rundschreibens ist im Zuwen-
dungsbescheid in geeigneter Weise hinzuweisen.
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